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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §115 Abs1;

BAO §119 Abs1;

KStG 1966 §23 idF 1989/660;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 98/15/0037 E 7. Juni 2001 RS 2

Stammrechtssatz

Es obliegt dem Steuerp ichtigen, in dem ausschließlich auf das Erwirken einer abgabenrechtlichen Begünstigung

gerichteten Verfahren selbst einwandfrei das Vorliegen jener Umstände darzulegen, auf die die abgabenrechtliche

Begünstigung gestützt werden kann (Hinweis E 15. April 1997, 93/14/0075).
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